
Pe
te

r G
om

m
 / 

Do
m

in
ik

 Z
eh

nt
ne

r (
Hr

sg
.)

Op
fe

rh
ilf

er
ec

ht

Opferhilferecht 
Peter Gomm, Dominik Zehntner (Hrsg.)

Opferhilferecht

Der Kommentar zum Opferhilfegesetz erscheint in der 4. Auflage neu unter 
dem Titel Opferhilferecht. Wesentliche Neuerungen sind unter anderem eine 
kritische Würdigung der Totalrevision des Opferhilfegesetzes in den 
Bereichen Schadenausgleich und Genugtuung, erste Entwicklungen zum 
neuen, vom Bundesamt für Justiz verabschiedeten Leitfaden zur Genugtuung,
eine Kommentierung der Opferrechte im Strafrecht, Straf- und 
Militärstrafprozessrecht sowie eine umfassende Darstellung der kantonalen
polizeilichen Schutzmassnahmen bei häuslicher Gewalt.
Das Standardwerk richtet sich sowohl an Juristinnen und Juristen, die 
Ansprüche von Opfern in Verwaltungs- oder Strafverfahren geltend machen 
oder zu beurteilen haben, als auch an Praktikerinnen und Praktiker, die sich
in ihrer täglichen Beratungsarbeit mit dem Opferhilferecht beschäftigen.
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V 

Vorwort 

Die vierte Auflage des Kommentars befasst sich nicht mehr einzig mit 
dem Opferhilfegesetz, sondern generell mit dem Opferhilferecht. Gründe dafür 
sind die Ausgliederung der strafprozessualen Bestimmungen in die Schweizeri-
sche Strafprozessordnung, besondere Bestimmungen in der Militärstrafprozess-
ordnung, die Einfügung von Sonderbestimmungen ins Schweizerische Zivilge-
setzbuch, die neu geschaffene Orientierungsrechte des Opfers im Strafgesetzbuch 
sowie neue kantonale Gesetzgebungen im Bereich der häuslichen Gewalt. Der 
Kommentar soll dazu dienen, den Praktikerinnen und Praktikern ein breiteres 
Arbeitsinstrument in die Hand zu geben.  
Die moderne Kriminologie vollzog in den vergangenen Jahrzehnten einen Wan-
del. Sie gibt dem Opfer einen einflussreicheren Status im Strafprozess. Es wird 
nicht mehr unisono davon ausgegangen, dass Opferinteressen mit dem staatlichen 
Strafanspruch deckungsgleich sind. Es wird anerkannt, dass davon abweichende 
Bedürfnisse der Opfer einer Straftat bestehen können. In der Schweiz mag bei-
spielsweise die neuste Änderung des Strafgesetzbuches vom 14. Dezember 2018 
Ausdruck dieser Entwicklung sein. Im revidierten Art. 55a StGB wurde darin 
eine Einflussnahme des Opfers auf den Gang des Strafverfahrens gegenüber dem 
Täter eingeführt, welche sich nicht auf die Stellung eines Strafantrags oder dessen 
Rückzug beschränkt. Es ist zu wünschen, dass den Belangen der Opfer auch in 
Zukunft vermehrt Rechnung getragen wird. Nach wie vor sind sie es, die für die 
Folgen kriminellen Verhaltens den höchsten Preis bezahlen. Das Gesetz ist seit 
seinem Inkrafttreten im Jahre 1993 trotz der noch relativ kurzen Geltungsdauer 
schon mehrfach geändert und angepasst worden. Dieser Prozess wird andauern. 
So sind bereits weitere Anpassungen im Bereich der Schweizerischen Strafpro-
zessordnung in parlamentarischer Beratung, die die Stellung des Opfers weiter 
verbessern sollen.  
Viele Autorinnen und Autoren der dritten Auflage haben sich erfreulicherweise 
auch zur Mitarbeit an der vierten Auflage des Kommentars bereit erklärt; einige 
sind neu dazugekommen, darunter ein Team des Instituts für Strafrecht und Kri-
minologie der Universität Bern, das im Jahr 2015 die Wirkungen des Opferhilfe-
gesetzes in einem umfassenden Bericht evaluiert hatte. Ihnen allen sei der Dank 
der Herausgeber ausgesprochen. Wir danken besonders Professor Jonas Weber 
von der Universität Bern für sein unterstützendes Mitwirken, Sandra Müller 
Gmünder von der Kantonalen Opferhilfestelle Zürich für die wertvollen prakti-
schen Hinweise und Diskussionen im Bereich der opferhilferechtlichen Genugtu-
ung sowie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der kantonalen Entschädi-
gungsbehörden Aargau, Basel-Stadt, Basel-Landschaft, Bern, Luzern, Solothurn, 
St. Gallen, Zug und Zürich für das Aufarbeiten von Entscheidungen im Bereich 
der opferhilferechtlichen Genugtuung.  
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Die Rechtsprechung ist bis Ende Juli 2020 berücksichtigt. Berücksichtigt sind 
auch die Änderungen des Ergänzungsleistungsgesetzes per 1.1.2021 und die An-
passungen an die Teuerung, die der Bundesrat Mitte Oktober 2020 vollzogen hat. 
Möge diese Arbeit mithelfen, dass Opfern einer Straftat die ihnen gebührende 
Aufmerksamkeit geschenkt wird und sie wirksam unterstützt werden können. 
 
Basel und Olten, im Juli 2020 
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I. Wozu Opferhilfe? 

Auch wenn die Gewaltdelikte gestützt auf die Statistiken des Bundes-
amts für Statistik in den vergangenen Jahren tendenziell etwas abgenommen 
haben sollen, zeigen die vom gleichen Amt erstellten Statistiken über die Nach-
frage nach Opferhilfeleistungen auf, dass sich diese im gleichen Zeitraum stark 
gesteigert haben. Im Jahr 2010 wurden in der gesamten Schweiz 30’136 Opferbe-
ratungen gezählt; im Jahr 2018 sind sie auf 41’540 angestiegen. Der Bedarf nach 
dieser Hilfeleistung nimmt zu, der Bedarf ist ausgewiesen. Die unterstützende 
Rückführung einer von einer Straftat betroffenen Person in die Gesellschaft bringt 
auch für diese erhebliche Vorteile mit sich. Ein Mensch, der aufgrund eines Ge-
waltverbrechens sein Vertrauen in den staatlichen Schutz verloren hat und dessen 
Möglichkeit zur Selbsterhaltung wegen der Folgen der Straftat möglicherweise 
reduziert wurde, stellt für die Gesellschaft, zumindest aus materieller Sicht, eher 
eine Belastung dar. Dass es sich lohnt, den Eintritt solch negativer Folgen einer 
Straftat auf ein Individuum zu verhindern, war bereits den Vätern der ersten Sozial-
versicherungen klar (WINDLIN, Grundfragen, 38 ff.). Mit dem zunehmenden Weg-
fall des familiären Auffangnetzes wird dessen Ersatz über soziale Leistungen  
im weiteren Sinn (Sozialversicherung, Opferhilfe, Sozialhilfe etc.) von immer 
grösserer Bedeutung (KÄGI-DIENER, Menschenbild, 28 ff.). Heute sind die Not-
wendigkeit und der Nutzen der staatlichen Opferhilfe allgemein anerkannt 
(Viola Amherd in der nationalrätlichen Beratung des Gesetzes, AB 2006 N 1081; 
WINDLIN, Grundfragen, 184). 

1  
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Von der Wissenschaft werden sozialpolitische, kriminalpolitische und haf-
tungsrechtliche Begründungsansätze für die staatliche Hilfe an Opfer von 
Straftaten vorgebracht (WINDLIN, Grundfragen, 7 ff.). Aus sozialstaatlichen Über-
legungen rechtfertigt es sich, Hilfe an Opfer von Straftaten zu leisten, um dadurch 
die Solidarität der Gesellschaft wegen der Unvermeidlichkeit des Auftretens 
von Kriminalität im gesellschaftlichen Zusammenleben zum Ausdruck zu brin-
gen. Die Opfer von Verbrechen sollen unterstützt werden, weil es unbillig 
scheint, sie an die Sozialfürsorge zu verweisen (WINDLIN, Grundfragen, 7 ff.). In 
kriminalpolitischer Hinsicht rechtfertigt sich die Opferunterstützung, um dadurch 
die Motivation zur Gefahrenabwehr und die Mithilfe zur Durchsetzung des 
materiellen Strafrechts in der Bevölkerung und insbesondere bei betroffenen 
Opfern zu fördern (WINDLIN, Grundfragen, 53 ff.). Letztendlich wird aus haf-
tungsrechtlicher Sicht angeführt, dass der Staat aufgrund der Tatsache, dass er  
im Einzelfall nicht in der Lage gewesen ist, eine Straftat und damit eine Schädi-
gung der davon betroffenen Person pflichtgemäss zu verhindern, dieser gegen-
über für den entstandenen Schaden aufzukommen hat (KUNZ/SINGELNSTEIN, 
Kriminologie, 373; WINDLIN, Grundfragen, 97 ff.). 

A. Strafanspruch und Opferstellung 

Ursprünglich lag das Recht zur Bestrafung des Täters, das ius puniendi, 
entweder in der Hand des Oberhauptes der Sippe oder der Familie des Verletzten 
oder stand ihm selbst zu (JABORNIGG, Stellung des Verletzten, 180). Innerhalb 
einer Sippe oblag es deren Haupt oder einem Gremium ehrwürdiger Sippenmit-
glieder, den Täter zu eruieren oder zu bestrafen. Ausserhalb derselben wurde 
durch die Sippe an jener des Täters Rache genommen (JABORNIGG, Stellung des 
Verletzten, 182). Es entstand eine Fehde zwischen den beiden betroffenen Sippen 
(JABORNIGG, Stellung des Verletzten, 4). Im Rahmen der Staatenbildung ging das 
Recht zur Bestrafung des Täters allmählich von der Sippe des Betroffenen auf 
den Staat über, nachdem sich die Auffassung, dass durch Straftaten gegen Indivi-
dualinteressen auch die Allgemeinheit betroffen sei, immer mehr durchsetzte 
(JABORNIGG, Stellung des Verletzten, 198). Es entstanden allmählich gerichtliche 
Instanzen (Friedensgerichte, Volksgerichte, Landgerichte), und die zivile Ge-
richtsbarkeit begann sich von der Strafjustiz zu lösen (JABORNIGG, Stellung des 
Verletzten, 220). Der Strafanspruch des Verletzten oder dessen Sippe ging auf 
den Staat über. Die Rechte des Betroffenen wurden im sich durchsetzenden In-
quisitionsprozess praktisch inexistent (JABORNIGG, Stellung des Verletzten, 253). 
Erst in den vergangenen zwei Jahrhunderten wurde der Verletzte allmählich und 
zögerlich wieder in den Strafprozess gegen den Täter einbezogen und mit gewis-
sen Rechten darin ausgestattet (JABORNIGG, Stellung des Verletzten, 286).  

2  
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Seitdem der Staat das alleinige Recht zur Bestrafung von sich nicht rechtskon-
form verhaltenden Subjekten übernommen hat, kam es zu einer Vernachlässigung 
der von einer Straftat betroffenen Personen, den Verletzten. Das Strafverfahren 
konzentrierte sich darauf, den Täter der verdienten Strafe zuzuführen, um ihn 
dadurch wieder zu einem rechtskonformen Verhalten zu veranlassen. Es wurde 
während langer Zeit stillschweigend angenommen, dass die Interessen des stra-
fenden Staates mit jenen der von Straftaten betroffener Personen deckungsgleich 
seien. Die empirische Forschung hat allerdings ergeben, dass dem nicht so ist. 
Aufgrund der Resultate aus der viktimologischen Forschung ergab sich eine «Re-
naissance des Opfers» (KUNZ/SINGELNSTEIN, Kriminologie, 372, JABORNIGG, 
Stellung des Verletzten, 292). Die Viktimologie hat aufgezeigt, dass die Bedürf-
nisse der Verletzten sich nicht im Interesse an der Bestrafung des Täters erschöpf-
ten. Die Rehabilitation von den Folgen der Tat, die Wiedergutmachung durch den 
Ersatz des Schadens sowie die Schonung im Strafprozess gegen den Täter zur 
Vermeidung der sekundären Viktimisierung sind die hauptsächlichen Bedürfnis-
se der Opfer (KUNZ /SINGELNSTEIN, Kriminologie, 372). 

B. Opfer in der Schweiz 

1. Wiederentdeckung des Opfers 

Im letzten Jahrhundert kam es auch in der Schweiz zu einer Wiederent-
deckung des Opfers, wobei eingesehen werden musste, dass die Einräumung von 
vermehrten Rechten an den Verletzten im Strafverfahren dazu führen muss, dass 
die Rechte des Täters eine Einschränkung erfahren, was weder wünschbar noch 
angezeigt ist (KUNZ/SINGELNSTEIN, Kriminologie, 372). Die Unterstützung der 
Opfer setzte deshalb nicht in erster Linie bei der Verstärkung von dessen Position 
im Strafverfahren, sondern in der Hilfeleistung und Entschädigung an. So konnte 
eine erhebliche Schlechterstellung des Täters im gegen ihn geführten Verfahren 
vermieden und eine Verbesserung der Situation des Opfers erzielt werden. Aller-
dings ist die Verbesserung der Opfersituation weitgehend von dessen finanzieller 
Situation abhängig. Die staatliche Solidarität beschränkt sich grösstenteils auf 
jene, die finanziell selbst nicht in der Lage sind, die Folgen der Straftat zu über-
winden. Zudem ist sie dahingehend limitiert, als dem Opfer andere Quellen zur 
Überwindung seiner Situation und für die Entschädigung zur Verfügung stehen 
(Botschaft Totalrevision OHG, 7182). Die Opferhilfe unterliegt im staatlichen 
Leistungsbereich ausserhalb der Soforthilfe streng dem Gedanken der Subsidia-
rität, welcher allgemein anerkannt ist (GOMM, Entschädigungsleistungen, 285; 
Botschaft Totalrevision OHG, 7186; Evaluation des Opferhilfegesetzes, Bern 
21. Dezember 2015,S. 95). 
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2. Erstes Gesetz 

Nachdem sich während relativ kurzer Zeit ausschliesslich private Orga-
nisationen um die Opferhilfe gekümmert haben, hat die Eidgenossenschaft auf-
grund einer vom schweizerischen Beobachter lancierten und am 18.September 
1980 eingereichten Volksinitiative im Rahmen eines Gegenvorschlags ein neues 
Gesetz zur Hilfe an Opfer von Straftaten geschaffen (WEISHAUPT, OHG, 9 ff.). 
Mit diesem Bundesgesetz wurden die Kantone dazu verpflichtet, Beratungsstellen 
für die Beratung und Hilfeleistung zu schaffen, Entschädigungen und Genugtu-
ung zu leisten, und es wurden Minimalregeln für die kantonalen Strafprozessord-
nungen aufgestellt, um die Stellung sowie die Rechte der Opfer im Strafverfahren 
gegen den Täter zu verbessern. Das erste Bundesgesetz über die Hilfe an Opfer 
von Straftaten datiert vom 4. Oktober 1991 und trat am 1. Januar 1993 in Kraft.  

Dieses Gesetz wurde während seiner kurzen «Lebenszeit» bereits zweimal teil-
revidiert. Die erste Änderung erfolgte mit dem Bundesgesetz vom 20. Juni 1997 
und trat am 1. Januar 1998 in Kraft. Sie erfolgte wegen der Revision des Bundes-
gesetzes vom 19. März 1965 über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinter-
lassenen- und Invalidenversicherung (ELG), mit welcher eine neue Methode zur 
Ermittlung der Anspruchsberechtigung eingeführt worden ist, welche wiederum 
eine Anpassung der Art. 12–14 des Gesetzes und Art. 2 und 3 der Verordnung 
notwendig machten (Botschaft ELG, 1199). Eine zweite Revision erfolgte zur Ver-
besserung des Schutzes von Kindern, die Opfer von Gewalttaten geworden sind. 
Sie wurde mit dem Bundesgesetz vom 23. März 2001 vorgenommen und am 
1. Oktober 2002 in Kraft gesetzt. Sie führte zur Aufnahme besonderer 
Bestimmungen zum Schutz der Persönlichkeit von Kindern als Opfer im Straf-
verfahren in das Gesetz (Botschaft Totalrevision OHG, 7171).  

3. Die Totalrevision 

Bereits siebeneinhalb Jahre nach dem Inkrafttreten des Gesetzes setzte 
der Bundesrat auf Druck der Kantone am 3. Juli 2000 eine Expertenkommission 
zur Vorbereitung einer Revision des Gesetzes ein. Dieses verabschiedete das 
Parlament am 23. März 2007 das neue Gesetz, welches den gleichen Namen wie 
sein Vorgänger trägt. In der Kurzbezeichnung wird es «Opferhilfegesetz» und in 
der Abkürzung «OHG» genannt. 

Die vollständige Revision des noch jungen Gesetzes im Sinne einer Totalrevi-
sion, womit die vollständige Aufhebung des alten Erlasses verbunden ist (Art. 46 
OHG), wurde damit begründet, dass praktisch alle Bestimmungen des bestehen-
den Gesetzes davon betroffen seien (Bericht Expertenkommission OHG, 15). 
hatte. Durch das Inkrafttreten der Schweizerischen Strafprozessordnung vom  
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5. Oktober 2007, welche am 1. Januar 2011 erfolgt ist, wurde das Gesetz in sei-
nem Umfang wieder etwas reduziert, indem seine das Strafverfahren betreffenden 
Bestimmungen in die Strafprozessordnung überführt worden sind.  

Heute sind Bestimmungen, welche die Opferhilfe betreffen, nicht mehr allein im 
Opferhilfegesetz zu finden, sondern müssen in Bezug auf den dritten ursprüngli-
chen Pfeiler des Gesetzes in der vereinheitlichten Strafprozessordung nachgelesen 
werden, was die Information des Opfers über seine Rechte nicht vereinfacht hat. 
Andererseits hat sich der für sie massgebliche Gesetzestext jenen Behörden ange-
nähert, welche den Strafprozess tatsächlich durchführen, womit die Hoffnung 
besteht, dass sie vermehrt zur Kenntnis genommen und berücksichtigt werden. 

Das neue Gesetz wurde im Auftrag des Bundesrats und gestützt auf seinen Arti-
kel 33, der vorsieht, dass die darin vorgesehenen Massnahmen periodisch auf ihre 
Zweckmässigkeit, Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit überprüft werden, im Jahr 
2015 evaluiert. Die dem Bericht über diese Evaluation zu entnehmenden «Emp-
fehlungen» wurden, soweit sie die Gesetzgebung betreffen, bis heute nicht umge-
setzt (Evaluation des Opferhilfegesetzes, Bern 21. Dezember 2015). Allerdings 
wurde im Nationalrat am 6. März 2019 eine Motion eingereicht, womit der Bun-
desrat aufgefordert worden ist, dem Parlament die nötigen Gesetzesänderungen 
vorzuschlagen, um den Empfehlungen aus der Evaluation nachzukommen. 

Die sich aus der Evaluation ergebenden Empfehlungen richteten sich zu einem 
wesentlichen Teil im Bereich der Umsetzung der gesetzlichen Bestimmungen an 
die Kantone und betrafen Massnahmen im Bereich des Umgangs mit direkt oder 
indirekt betroffenen Kindern, mit Problemen, die sich aus der Ausweitung des 
Strafbefehlsverfahrens ergeben haben, die Bemessung der Genugtuungssummen 
und die Ermittlung der längerfristigen Leistungen sowie der Entschädigungen 
anhand der Bestimmungen der Gesetzes über die Ergänzungsleistungen (Evalua-
tion des Opferhilfegesetzes, Bern 21. Dezember 2015). 

Art. 124 BV ist nach wie vor die Verfassungsgrundlage des revidierten Geset-
zes und lautet wie folgt: «Bund und Kantone sorgen dafür, dass Personen, die 
durch eine Straftat in ihrer körperlichen, psychischen oder sexuellen Unversehrt-
heit beeinträchtigt worden sind, Hilfe erhalten und angemessen entschädigt wer-
den, wenn sie durch die Straftat in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten.»  

C. Auswirkungen für die Opfer 

Die Totalrevision des Gesetzes hat Veränderungen mit sich gebracht, 
die sich zum Teil für die betroffenen Opfer positiv auswirken. Zu einem anderen 
nicht unwesentlichen Teil wurde die Stellung der Opfer jedoch im Verhältnis zum 
aufgehobenen Gesetz verschlechtert. Die Verbesserungen liegen im Wesentli-
chen in der verbesserten Information der Opfer (Art. 8 OHG), in der klareren 
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Abgrenzung zwischen der längerfristigen Hilfe, deren Leistungen nicht an den 
Schaden und die staatliche Entschädigungsleistung anzurechnen sind (Art. 19 
Abs. 3 OHG) und der Entschädigung als solche, deren Maximalsumme um 20% 
erhöht worden ist (Art. 20 Abs. 3 OHG). Zugunsten der Opfer wirkt sich auch die 
Verlängerung der Verwirkungsfrist von zwei auf fünf Jahre im Sinne von Art. 25 
OHG aus. Letztendlich kann der Ausschluss der Rückforderbarkeit der Kosten 
eines unentgeltlichen Rechtsbeistands als Verbesserung der Situation der Opfer 
angesehen werden (Art. 30 Abs. 3 OHG). Als hauptsächliche Verschlechterun-
gen sind die starken Einschränkungen der Berücksichtigung von Straftaten im 
Ausland (Art. 3 und 17 OHG), die vom Haftpflichtrecht abweichenden Ein-
schränkungen in der Bestimmung des ersatzfähigen Schadens (Art. 19 Abs. 4 
OHG), die Beschränkung der Höhe der Genugtuung (Art. 23 Abs. 2 OHG) und 
der ausdrückliche Ausschluss eines Verzinsungsanspruchs (Art. 28 OHG) zu 
nennen. Mit der Schweizerischen Strafprozessordnung wurde die Situation der 
Opfer in erster Linie aufgrund der ausgedehnten Anwendung des Strafbefehlsver-
fahrens, in welchem über nicht anerkannte Zivilforderungen nicht entschieden 
wird, verschlechtert. Die Möglichkeit, die Zivilansprüche adhäsiv im gegen den 
Täter geführten Strafprozess geltend zu machen und durchzusetzen wurden damit 
in weiten Bereichen eingeschränkt (z.B. Strassenverkehr). Diese Tatsache wurde 
in der Evaluation des Gesetzes im Jahr 2015 klar herausgearbeitet, und es wurden 
Empfehlungen dazu abgegeben (Evaluation des Opferhilfegesetzes, Bern 
21. Dezember 2015 S. 44 ff.). Der Bundesrat hat mittlerweile (2019) eine Bot-
schaft zur Änderung der Eidgenössischen Strafprozessordnung zu Handen des 
Parlamentes verabschiedet. Darin soll einigen der angeregten Gesetzesänderun-
gen Rechnung getragen werden (Botschaft Totalrevision StPO, 6697 ff.) 

D. Der Vollzug in den Kantonen 

Die Umsetzung der Opferhilfe liegt weitgehend in der Verantwortung 
der Kantone, wodurch unterschiedliche Regelungen und Handhabungen entstan-
den sind, wie dies im föderal strukturierten Land üblich ist, wenn nicht der Bund 
selbst die alleinige Zuständigkeit beansprucht. Im Hinblick auf die Koordination 
der kantonalen Praxis hat die Konferenz der schweizerischen Sozialdirektorinnen 
und Sozialdirektoren (SODK) die schweizerische Verbindungsstellen-Konferenz 
(SVK-OHG) ins Leben gerufen. Diese fachtechnische Konferenz ist durch Fach-
leute besetzt, die aus allen Regionen der Schweiz kommen, welche von einem 
Vertreter der kantonalen Behörden und einem solchen des Bundes begleitet wer-
den. Sie hat sich zur Aufgabe gemacht, eine wirkungsvolle und einheitliche An-
wendung des Opferhilfegesetzes in den Kantonen sicher zu stellen. Dies tut sie 
über einen regelmässigen Erfahrungsaustausch, die Herausgabe von Empfehlun-
gen zur Umsetzung des Gesetzes, die Beratung der politischen Gremien SODK, 
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sowie die fachliche Vertretung der Kantone bei Projekten und Geschäften des 
Bundes (www.sodk.ch.de/fachkonferenzen/svk-ohg/). 

Die SVK-OHG ist für die Umsetzung der beiden im Gesetz verbliebenen Pfeiler 
der Beratung und der Leistung von Entschädigung und Genugtuung von 
erheblicher Bedeutung. Die von ihr abgegebenen Empfehlungen werden von den 
kantonal zuständigen Behörden weitgehend übernommen (Evaluation des Opfer-
hilfegesetzes, Bern 21. Dezember 2015 S. 74), was zu einer gewissen Vereinheit-
lichung in der Praxis geführt hat, ohne allerdings deren grundsätzliche Verschie-
denheit gänzlich aufzuheben. Am 22. Oktober 2019 hat die Konferenz 
beispielsweise eine Empfehlung betreffend die Kosten von durch Dritte geleiste-
ter juristischer Hilfe abgegeben. Die Empfehlung enthält qualitative, formelle und 
materielle Faktoren in diesem Bereich (Fachtechnische Empfehlung SVK-OHG 
zur Vereinheitlichung und Konkretisierung der Praxis bezüglich Übernahme von 
Kosten juristischer Hilfe Dritter vom 22. Oktober 2019). Die Empfehlungen sol-
len auf den föderalen Vollzug harmonisierend wirken. 

E. Entwicklung 

Gut sechs Jahre nach dem Inkrafttreten des totalrevidierten Gesetzes leg-
te der Bundesrat erstmals die in Art. 33 OHG enthaltenen Verpflichtung die erste 
Evaluation über die Zweckmässigkeit, Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der im 
Gesetz vorgesehenen Massnahmen vor. Weitere Evaluation sollten in regelmässi-
gen Abständen folgen. Es werden Lösungen für die Fragen der Entschädigungs-
höhe, der Weiterführung der für die Opfer emotional so wichtigen Genugtuung 
und deren Bemessung gesucht und gefunden werden müssen (Der vom Bundes-
amt für Justiz am 3. Oktober 2019 herausgegebene Leitfaden zur Bemessung der 
Genugtuung nach Opferhilfegesetz ist zwar hilfreich, stellt aber keine gesetzliche 
Vorschrift dar). Zudem sind die im Bereich der Strafverfahren für die Opfer be-
reits erkannten Nachteile (z.B. Strafbefehlsverfahren) durch geeignete Massnah-
men zu beheben oder zumindest zu lindern (vgl. dazu N 29 ff. zu Art. 118 StPO) . 

II. Grundsätze des Opferhilferechts 

In der Opferhilfe gilt es einige Grundsätze der Interpretation des Ge-
setzes und der Behandlung der Betroffenen zu beachten, damit der Zweck des 
Gesetzes korrekt erfüllt werden kann. So macht es keinen Sinn, die gesetzlichen 
Begriffe des Strafrechts nur aus der Täteroptik hinaus zu interpretieren, da dies 
oft nicht zu adäquaten Lösungen führt. Die Wirksamkeit der Massnahmen der 
Opferhilfe ergibt sich implizit aus Art. 33 OHG. Ohne angemessene Leistungs-
qualität, würde sie entfallen. Es ist deshalb in der praktischen Umsetzung stets für 
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eine hohe Qualität der erbrachten Leistungen zu sorgen. Letztendlich ist es ein 
Gebot für die Behörden und Instanzen der Strafrechtspflege, sich mit der nötigen 
Empathie den Bedürfnissen des Opfers zu stellen und ihnen gebührend Rechnung 
zu tragen, denn das Strafverfahren richtet sich zwar in erster Linie gegen den 
Täter, aber die Empfindlichkeiten des Opfers und seine sich aus der Tat ergeben-
den Ansprüche sind in angemessener Weise zur berücksichtigen, um bei ihm das 
Gefühl zu erwecken, die Gemeinschaft konzentriere sich nicht ausschliesslich um 
die Belange des Verursachers seiner Leiden, sondern bemühe sich auch um sein 
sich daraus ergebenden Nachteile. 

A. Opferoptik 

Das Opferhilferecht findet seine Grundlage einerseits im Strafrecht und 
andererseits in den Entschädigungsnormen des Haftungsrechts. Die dem Straf-
recht diesem inhärente Täteroptik, welche notwendig ist, um die Begründetheit 
des Anklagevorwurfs zu überprüfen (KUNZ/ SINGELNSTEIN, Kriminologie, 371), 
taugt nicht dazu, die Probleme des Opfers zu evaluieren. Dies gilt bereits für die 
Frage, ob es sich bei einer von einer Straftat betroffenen Person um ein Opfer 
handelt, indem das Gesetz (Art. 1 Abs. 3 lit. b OHG) dafür ausdrücklich festhält, 
dass die Schuld des Täters keine Voraussetzung dafür ist. Ob die Tatbegehung als 
vorsätzlich oder fahrlässig zu bezeichnen ist, spielt für das Opfer keine Rolle 
(Art. 1 Abs. 3 lit. c OHG). Beide Begehungsarten lassen Opfer hinter sich, welche 
durch die Folgen der Tat schwer betroffen sein können. Ob einem Menschen eine 
schwere Körperverletzung fahrlässig oder vorsätzlich zugefügt worden ist, ist für 
ihn mit zunehmender zeitlicher Distanz zum Tatereignis von abnehmender Be-
deutung. Im täglichen Leben wirken sich die durch die Tat erfahrenen und blei-
benden Beeinträchtigungen der Integrität in genau gleicher Weise aus, ob nun die 
Fahrlässigkeit eines Fahrzeuglenkers oder die Absicht eines brutalen Schlägers 
oder Räubers dafür verantwortlich sind (WINDLIN, Grundfragen, 146). Dieser 
Tatsache muss man sich stets bewusst sein, wenn man sich mit Fragen der Opfer-
hilfe auseinandersetzt. Die lange Tradition der Beschäftigung mit den Tätern 
(WEISHAUPT, OHG, 3; WINDLIN, Grundfragen, 3 ff.) steht einer für das Opfer 
nützlichen und aus seiner Sicht gerechten Sichtweise bei der Behandlung opfer-
hilferechtlicher Fragen immer wieder im Wege. Nur eine Perspektive, welche 
sich vom ausschliesslichen Bezug zum Täter hin auch zur Optik des Opfers 
wendet, kann geeignet sein, diesem aus seiner durch die Straftat geschaffenen 
Situation herauszuhelfen oder die Konsequenzen davon zu mildern. Die Erfah-
rung zeigt zwar, dass vor allem Opfer von schweren vorsätzlich begangenen 
Straftaten Wert auf die Bestrafung des Täters legen, was für Opfer fahrlässig 
begangener Taten in einem weit geringeren Mass gilt. Von weit wesentlicherer 
Bedeutung ist für alle Opfer, einerseits als in ungerechter Weise Geschädigte 
anerkannt zu werden und andererseits möglichst rasch zu ihrem Leben vor der Tat 

18 

© Stämpfli Verlag AG – Urheberrechtlich geschütztes Material – Jede Weitergabe an Dritte ist untersagt. 
Gomm, Peter; Zehntner, Dominik (Hrsg.): Kommentar zum Opferhilferecht, 2020



DOMINIK ZEHNTNER Einleitung 

 

9 

zurückzufinden, weswegen sich die Bemühungen der Opferhilfe in erster Linie 
auf diese beiden Aspekte konzentrieren sollten. 

In einem wegleitenden Entscheid vom 1. Oktober 2008 hat das Bundesgericht 
(BGE 134 II 308) das Prinzip der Opferoptik, welches im Opferhilferecht zur 
Anwendung zu kommen hat, ein weiteres Mal bestätigt. Es wies zu Recht darauf 
hin, dass eine Straftat für das Opfer erfolgsbezogen sei, weswegen eine fahrlässi-
ge Körperverletzung, in casu eine Asbestexposition, aus opferhilferechtlicher 
Sicht erst zum Zeitpunkt der auf diese Tatsache zurückzuführenden Erkrankung 
als «begangen» zu gelten habe. Die «Ausführung einer strafbaren Tätigkeit» im 
strafrechtlichen Sinne weiche von der «Begehung einer Straftat», wie sie im Op-
ferhilferecht zu verstehen sei, ab. Die Auslegung des Opferhilfegesetzes hat dem-
nach stets nach dem Grundsatz der Opferbezogenheit zu erfolgen. 

B. Wirksamkeit 

Die Wirksamkeit ist eines der Grundprinzipien des Opferhilfegesetzes 
und ist in Art. 33 OHG ausdrücklich erwähnt. Der Bundesrat hat die Pflicht zur 
regelmässigen Überprüfung der Wirksamkeit der im Gesetz vorgesehenen 
Massnahmen. Hilfe kann wirksam nur geleistet werden, wenn sie rasch und 
relativ unkompliziert erfolgt. Ist man von einer Straftat betroffen, kompliziert sich 
in aller Regel der danach folgende Lebensabschnitt erheblich, sogar wenn keine 
bleibende körperliche oder geistige Schädigung bestehen bleibt. Betroffene 
müssen sich medizinischen Behandlungen unterziehen, Meldungen an Behörden 
(Strafanzeige etc.) und Versicherungen (Schadenanzeige) machen, sich immer 
wieder über die Tat und deren Folgen befragen lassen und gleichzeitig versuchen, 
die psychischen Tatfolgen zu überwinden. All dies muss in einem Zustand der 
verminderten Leistungsfähigkeit, welche zumeist eine Folge der Straftat ist, getan 
werden. Es rechtfertigt sich deshalb in der Opferhilfe besonders, an die 
Betroffenen, insbesondere in der Phase nach der Tat, keine hohen Ansprüche an 
die Rechtfertigung der Leistungsansprüche zu stellen. Unterlägen diese zu 
hohen Anforderungen, würden sie nicht beansprucht und der Zweck des Gesetzes 
ausgehöhlt. Der Gesetzgeber hat diesem Umstand Rechnung getragen, indem die 
zuerst zu erbringenden Leistungen (Soforthilfe) unentgeltlich sind, so dass für 
deren Erbringung keinerlei Abklärungen über die finanzielle Leistungsfähigkeit 
des Opfers notwendig sind (Art. 5 OHG). Der Grundsatz gilt jedoch als Gesamtes 
für alle zu entscheidenden Fragen. Die Beweisanforderungen an den Nachweis 
der Opferqualität einer Person oder deren genügender Nähe zu demselben, um 
als Angehörige (Art. 1 Abs. 2 OHG) zu gelten, sind deshalb je nach Leistungs-
bereich zu definieren, in Anbetracht der jeweiligen Situation, in welcher sich die 
betroffene Person jedoch befindet, möglichst niedrig zu halten, um den Zweck 
der Leistung und deren Wirksamkeit nicht durch die Last des Anspruchs-
nachweises zu gefährden. 
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C. Zuwendung zum Opfer 

Polizeiorgane, Untersuchungsbehörden und Strafrichter arbeiten täter-
zentriert, da es ihre erste Aufgabe ist, Straftäter zu fassen, die Tatumstände zu 
klären und die richtige Sanktion zu finden. Bei dieser Arbeit auch an die von der 
Straftat betroffenen Personen zu denken und diesen den angemessenen Raum im 
Verfahren einzuräumen ist nicht immer einfach. Mit der Einführung der Mindest-
rechte des Opfers im Strafverfahren durch das Opferhilfegesetz verbesserte sich 
die Situation der Betroffenen allmählich. Behörden und Richter haben sich lang-
sam daran gewöhnt, Opfer nicht nur als Störfaktor bei ihrer Arbeit zu betrachten. 
Ob dabei jeweils kriminalpolitische Überlegungen eine Rolle spielen, dürfte al-
lerdings eher fraglich sein (WINDLIN, Grundfragen, 184). Mit Sicherheit ist es 
aber richtig, dem Opfer einer Straftat mehr Aufmerksamkeit zu schenken, um 
ihm, welches sich konform verhalten hat, die volle Reintegration in die Gemein-
schaft zu ermöglichen (KUNZ/SINGELNSTEIN, Kriminologie, 371). Sämtliche 
Organe der Strafverfolgung sind deshalb immer wieder dazu zu motivieren, ihre 
ihnen vom Gesetz auferlegten Pflichten auch gegenüber dem Opfer mit der nöti-
gen Ernsthaftigkeit wahrzunehmen. Um ihnen dies zu ermöglichen, bedarf es 
natürlich auch einer genügenden finanziellen Basis, da knappe Mittel eine Kon-
zentration auf die Hauptaufgabe und damit eine Vernachlässigung von anderen 
Pflichten nach sich ziehen müssen. 

III. Leistungsqualität 

In Art. 9 OHG ist ausdrücklich vorgesehen, dass die Kantone dafür zu 
sorgen haben, dass die Beratungsstellen den besonderen Bedürfnissen verschie-
dener Opferkategorien Rechnung zu tragen haben. Damit stellte der Gesetzgeber 
einen Qualitätsanspruch an die Opferberatung, dem eine allgemeine Gültig-
keit zukommt. Um wirksam sein zu können, muss die Beratung und Hilfeleistung 
an Opfer von Straftaten qualitativ hochstehend sein. Es ist absolut kontraproduk-
tiv, qualitativ minderwertige Beratung oder Hilfe zu leisten, da damit nicht nur 
eine Verschlechterung der Situation des Opfers, sondern auch eine zusätzliche 
Verletzung desselben verbunden sein kann. Nicht nur der Bund hat deshalb für 
die Ausbildung der Fachleute (Art. 31 Abs. 1 OHG) zu investieren, sondern auch 
die Kantone haben für ausreichende Mittel zur Erfüllung der sich in der Opferhil-
fe stellenden Aufgaben zu sorgen. 
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1. Kapitel: Allgemeine Bestimmungen 

 Art. 1 

Grundsätze 1 Jede Person, die durch eine Straftat in ihrer körperlichen, psychi-
schen oder sexuellen Integrität unmittelbar beeinträchtigt worden  
ist (Opfer), hat Anspruch auf Unterstützung nach diesem Gesetz 

(Opferhilfe). 

2 Anspruch auf Opferhilfe haben auch der Ehegatte oder die Ehegat-
tin des Opfers, seine Kinder und Eltern sowie andere Personen, die 
ihm in ähnlicher Weise nahestehen (Angehörige). 

3 Der Anspruch besteht unabhängig davon, ob der Täter oder die 
Täterin: 

a. ermittelt worden ist;  
b. sich schuldhaft verhalten hat;  
c.  vorsätzlich oder fahrlässig gehandelt hat. 

 
Principes 

1 Toute personne qui a subi, du fait d’une infraction, une atteinte directe à 
son intégrité physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien 
prévu par la présente loi (aide aux victimes). 

2 Ont également droit à l’aide aux victimes, le conjoint, les enfants et les 
père et mère de la victime ainsi que les autres personnes unies à elle par 
des liens analogues (proches). 

3 Le droit à l’aide aux victimes existe, que l’auteur de l’infraction: 
a.  ait été découvert ou non;  

b.  ait eu un comportement fautif ou non;  

c.  ait agi intentionnellement ou par négligence. 

Principi 1 Ogni persona la cui integrità fisica, psichica o sessuale è stata diretta-
mente lesa a causa di un reato (vittima) ha diritto all’aiuto conformemente 
alla presente legge (aiuto alle vittime). 

2 Hanno diritto all’aiuto alle vittime anche il coniuge, i figli e i genitori 
della vittima, nonché le altre persone unite alla vittima da legami analoghi 
(congiunti). 

3 Il diritto sussiste indipendentemente dal fatto che l’autore: 
a.  sia stato rintracciato;  
b.  si sia comportato in modo colpevole;  
c.  abbia agito intenzionalmente o per negligenza. 
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I. Absatz 1 

A. Allgemeines 

Mit der Totalrevision des Gesetzes vom 23. März 2007 wurden die ers-
ten beiden Bestimmungen etwas anders gestaltet, ohne dass dadurch eine eigent-
liche inhaltliche Änderung beabsichtigt wurde (Botschaft Totalrevision OHG, 
7185 und 7203; EVA WEISHAUPT, Finanzielle Leistungen gemäss Opferhilfege-
setz, in Das revidierte Opferhilfegesetz, 53). Es wurde die Bestimmung von Art. 2 
Abs. 1 des aufgehobenen Gesetzes in Art. 1 Abs. 1 des neuen Gesetzes über-
nommen, wobei eine redaktionelle Veränderung im Sinne einer Erleichterung der 
Lesbarkeit des Textes und dessen struktureller Verbesserung vorgenommen wur-
de (Botschaft Totalrevision OHG, 7185 und 7203). Im Unterschied zum alten 
Text und auch zu jenem in der Bundesverfassung (Art. 124 BV) ist jedoch der 
Begriff der Opferhilfe als eine Unterstützung bezeichnet worden. Damit wird 
der grundlegende Gedanke der Hilfeleistung im Sinne einer die vom Opfer 
selbst unternommenen Bemühungen begleitenden und unterstützenden Mass-
nahme zum Ausdruck gebracht. (Botschaft Totalrevision OHG, 7183). Mit dieser 
Veränderung des Textes ist keine inhaltliche Änderung der Opferdefinition vor-
genommen worden (Botschaft Totalrevision OHG, 7203). Dies gilt auch für die 
zweite Textveränderung, die in der ausdrücklichen Erwähnung des Anspruchs des 
Opfers auf die gesetzlichen Leistungen besteht. Immerhin kann diese Anpassung 
als Verankerung der bundesgerichtlichen Rechtsprechung in Bezug auf den  
Genugtuungsanspruch, der bei Erfüllung der gesetzlichen Voraussetzungen 
befriedigt werden muss und nicht einer freiwilligen Leistung entspricht, gewertet 
werden (BGE 121 II 369; Botschaft Totalrevision OHG, 7166). Art. 116 der 
Schweizerischen Strafprozessordnung hat die Opferdefinition des Opferhilfe-
gesetzes mit einer abweichenden Reihenfolge der Art der Beeinträchtigungen des 
Opfers, die bedeutungslos ist, übernommen. Die untenstehenden Ausführungen 
gelten deshalb auch für dieses Gesetz in Bezug auf die Definition des Opfers und 
dessen Angehörige (VIKTOR LIEBER, in: DONATSCH/HANSJAKOB/LIEBER, StPO-
Komm. 2. Auflage 2014, Art. 116 N 1 ff.). 
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Der Gesetzgeber hat keine präzise Definition des Opferbegriffs geschaffen 
(Botschaft Totalrevision OHG; Botschaft Totalrevision BBl 2005 7165 ff., 7173). 
Auch in der schweizerischen Strafprozessordnung (Art. 116 StPO) wird der Be-
griff beibehalten (Botschaft StPO, 1085 f.). Es ist sicher richtig, diese Begriffsge-
staltung der Praxis zu überlassen, da die Bestimmung des Opferbegriffs aufgrund 
der vielen möglichen Situationen seiner Anwendung als schwierig zu bezeichnen 
ist und damit einer konzisen und allgemein gültigen Umschreibung kaum zugäng-
lich sein dürfte (WINDLIN, Grundfragen, 125). Von Anbeginn an stellte die Be-
stimmung der Opfereigenschaft einen der grössten Diskussionspunkte in der 
Praxis zum Opferhilfegesetz dar. Die Befürchtung eines möglichen Missbrauchs 
führte zu einer eher restriktiven Haltung der Behörden (KUNZ/KELLER, Recht-
sprechung OHG, 1; BGE 120 Ia 157). Die Anforderungen an den Nachweis der 
Opfereigenschaft wurden zum Teil recht hoch angesetzt, was dazu führen konnte, 
dass der Zweck des Gesetzes nicht mehr zu erfüllen war. Klar ist aber, dass der 
Zugang zu Hilfeleistungen und anderen rechtlichen Vorteilen, die sich aus der 
Opferstellung ergeben nicht auf eine Weise erschwert werden darf, die eine wirk-
same Hilfe illusorisch werden lässt. Im Gesetzestext ist die Wirksamkeit der 
Opferhilfe lediglich im Zusammenhang mit den durch den Bundesrat vorzu-
nehmenden Evaluationen (Art. 33 OHG) erwähnt, was nichts daran ändert, dass 
sie als Grundprinzip zu gelten hat. Dass solche Hilfe oder Unterstützung wirk-
sam sein muss, bedarf keiner weiteren Erläuterung, da eine unwirksame Hilfe 
nutzlos wäre. Im Rahmen der vom Bund in Auftrag gegebenen und von der Uni-
versität Bern am 21. Dezember 2015 vorgelegten Evaluation des Opferhilfegeset-
zes wurde die Frage der Schaffung von Opferkategorien diskutiert, deren Not-
wendigkeit auf gesetzlicher Ebene jedoch verworfen, auch wenn sie in der 
praktischen Anwendung durchaus als nützlich erweisen können, was insbesonde-
re bei der Kategorie der Kinder der Fall ist (Evaluation OHG vom 21.12.2015, 
124). 

Im Rahmen der von der Schweizerischen Verbindungsstellen-Konferenz Opfer-
hilfegesetz (SVK-OHG) am 21. Januar 2010 abgegebenen Empfehlungen zur 
Anwendung des Bundesgesetzes über die Hilfe an Opfer von Straftaten (OHG) 
hat die SODK (Konferenz der kantonalen Sozialdirektorinnen und Sozialdirekto-
ren) eine gewisse Vereinheitlichung der Anwendung des Gesetzes angestrebt, 
wobei diesen Empfehlungen keine Verbindlichkeit zukommt. Es sind darin je-
doch nützliche Hinweise auf die Anwendung des Gesetzes in der Praxis zu fin-
den. Im Folgenden wird immer wieder auf die darin enthaltenen Empfehlungen 
verwiesen werden. Auch weitere von der SVK-OHG abgegebene Empfehlungen 
werden bei der Anwendung des Gesetzes in der Praxis zu berücksichtigen sein. 
Sind beispielsweise Kosten für psychologische Hilfe zu übernehmen, kann auf 
die Empfehlungen vom 13. Februar 2018 zu dieser Thematik zurückgegriffen 
werden. 
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B. Straftat 

Das Vorliegen einer Straftat ist Gesetz unabdingbare Voraussetzung für 
die Anerkennung der Opferqualität einer durch ein Ereignis geschädigten Person. 
Ohne Straftat gibt es kein Opfer im Sinne des Gesetzes (RINIKER, Opferrechte des 
Tatzeugen, S. 99). Unter einer Straftat ist ein tatbestandsmässiges, rechtswidriges 
Verhalten im Sinne des Strafgesetzbuches zu verstehen. Im Unterschied zum 
Strafrecht muss dieses Verhalten im Opferhilferecht jedoch nicht zusätzlich 
schuldhaft sein, um eine dadurch geschädigte Person als Opfer anzuerkennen 
(siehe Abs. 3). Dies wurde bereits im ursprünglichen Gesetz so bestimmt (BGE 
122 II 315) und hat nichts von seiner Gültigkeit verloren (BGE 134 II 308, Emp-
fehlungen SVK-OHG 2010 S. 9 Ziff. 2.1 lit. a). Aus opferhilferechtlicher Sicht 
genügt für das Vorliegen einer Straftat ein tatbestandsmässiges, rechtswidriges 
Verhalten. Schuldaufhebungsgründe auf der Seite des Täters, wie die Zurech-
nungsunfähigkeit oder der Rechtsirrtum, sind deshalb nicht relevant (WEISHAUPT, 
OHG, 24; KUNZ/KELLER, Rechtsprechung OHG, 18; MIZEL, Victime, 46).  

Die Tatbestandsmässigkeit bezieht sich dabei grundsätzlich sowohl auf den 
objektiven als auch den subjektiven Tatbestand (RINIKER Opferrechte des Tat-
zeugen, S. 100), soweit dieser überhaupt eruiert werden kann, was beispielsweise 
bei einem unbekannten Täter in aller Regel schwierig sein dürfte (MIZEL, Victi-
me, 47, Empfehlungen SVK-OHG 2010 S.10 Ziff. 2.3). Die Ermittlung des Tä-
ters ist keine Voraussetzung für die Anerkennung des Vorliegens einer Straftat 
(Empfehlungen SVK-OHG 2010 S. 10 Ziff. 2.3). An den Nachweis einer Straftat 
dürften allerdings höhere Ansprüche zu erfüllen sein, wenn die Ermittlung des 
Täters nicht gelungen ist. Es genügt grundsätzlich, dass eine Straftat in Betracht 
fällt (BGE 143 IV 154). Für die Leistungen der Soforthilfe und die Wahrneh-
mung der prozessualen Rechte des Opfers genügt das Vorliegen des objektiven 
Tatbestandes. Dies gilt, solange nicht nachgewiesen ist, dass der subjektive Tat-
bestand nicht erfüllt ist, wobei eine Rückforderung allfälliger zu diesem Zeit-
punkt bereits erbrachter Leistungen grundsätzlich nicht zu erfolgen hat. Die Op-
fereigenschaft wird in einem solchen Fall lediglich für die Zukunft aberkannt 
(BGE 134 II 33, 38). 

Wegen der etwas unbestimmten Formulierung des Gesetzestextes ist es nicht 
möglich, diejenigen Straftatbestände definitiv festzulegen, die gemäss Opferhil-
fegesetz Rechte des Opfers zu begründen und seine Leistungsansprüche auszulö-
sen vermögen. Bereits bei der Ausarbeitung des Gesetzes vom 4. Oktober 1991 
stellte sich das Problem der Bestimmung der Straftatbestände, welche die Opfer-
qualität begründen können. Wie damals wurde auch bei der Totalrevision des 
Gesetzes auf eine Aufzählung von Straftatbeständen, welche einen Anspruch auf 
Leistungen aus dem Gesetz begründen können, bewusst verzichtet. In der Bot-
schaft zum revidierten Gesetz hat der Bundesrat auf Seite 7203 dazu ausdrücklich 
Folgendes festgehalten: «Es ist der Praxis überlassen, im Einzelfall zu entschei-
den, ob ein Vorfall in den Geltungsbereich fällt oder nicht. Während gewisse 
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Straftaten offensichtlich als Straftat im Sinne des OHG gelten (z.B. Mord, Kör-
perverletzung, Vergewaltigung oder andere sexuelle Delikte), ist dies für andere 
Taten weniger klar. Das Bundesgericht hat beispielsweise erkannt, dass eine 
schwere Verleumdung unter besonderen Umständen Anspruch auf Opferhilfeleis-
tungen geben kann (BGer 1A.70/2004 vom 7.7.2004). Die SVK-OHG hat in 
ihren Empfehlungen 2010 eine Liste der opferrechtlich relevanten Straftaten 
erstellt, diese jedoch mit dem Hinweis verbunden, dass es sich dabei lediglich um 
die häufigsten Tatbestände handle und andere Straftaten infrage kämen, wenn 
deren Auswirkungen auf das Opfer die gesetzlich vorgesehenen Kriterien erfülle 
(Empfehlungen SVK-OHG 2010, S. 12 Ziff. 2.6). 

Der strafrechtlichen Qualifikation der Tat, welche beim Opfer eine Beein-
trächtigung der körperlichen, psychischen oder sexuellen Integrität bewirkt, 
kommt keine entscheidende Bedeutung zu. Viel wesentlicher ist die Wirkung 
der Straftat auf das Opfer und dessen durch das Gesetz geschützte Integrität 
(CORBOZ, Droits procéduraux, 56; RINIKER, Opferrechte des Tatzeugen, S. 112; 
GORAN MAZZUCCHELLI/MARIO POSTIZZI, KBS StPO, 2. Auflage, Art. 116 Rz. 7). 
Im Opferhilfegesetz gilt ein opfer-, nicht ein täterbezogener Ansatz, was die Sub-
sumtion einer Handlung unter einen bestimmten Tatbestand oder deren Qualifika-
tion als vorsätzlich oder fahrlässig zweitrangig erscheinen lässt, solange das  
Kriterium der Unmittelbarkeit der Beeinträchtigung der Integrität erfüllt ist 
(RINIKER, Opferrechte des Tatzeugen, S. 112; GORAN MAZZUCCHELLI/MARIO 

POSTIZZI, KBS StPO, 2. Auflage, Art. 116 Rz. 6). Das Bundesgericht hat dies  
in den Entscheiden BGE 129 IV 95 und 125 II 265 ausdrücklich bestätigt. Es hält 
fest, dass beispielsweise der Tatbestand der Tätlichkeit (Art. 126 StGB) die  
Qualifizierung der davon betroffenen Person als Opfer nicht in absoluter Weise 
ausschliesst. Entscheidend sei nicht die Schwere der Straftat, sondern der Grad 
der Betroffenheit der geschädigten Person (BGE 131 IV 78 E. 1.2; BGer 
6B_974/2010 E. 1.4). Eine Tätlichkeit kann danach die Opferstellung begründen, 
«wenn sie zu einer nicht unerheblichen psychischen Beeinträchtigung führt». 
Jedoch besteht auch die Möglichkeit, dass eine aus strafrechtlicher Sicht als  
einfache Körperverletzung zu qualifizierende Tat nicht dazu führen muss, die 
geschädigte Person als Opfer im Sinne des Gesetzes werden zu lassen, wenn 
deren Beeinträchtigung als unerheblich anzusehen ist. «Entscheidend ist, ob die 
Beeinträchtigung des Geschädigten in seiner körperlichen, sexuellen oder psychi-
schen Integrität das legitime Bedürfnis begründet, die Hilfsangebote und die 
Schutzrechte des Opferhilfegesetzes – ganz oder zumindest teilweise – in An-
spruch zu nehmen» (BGE 125 II 265, 268 E. 4, BGer 6B_987/2010 E. 1.5). Die 
Tatsache, dass sowohl vorsätzlich als auch fahrlässig begangene Taten Berück-
sichtigung finden, ist im Gesetz ausdrücklich erwähnt. 

Als Abgrenzungskriterium zwischen Tatbeständen, welche die Opferqualität 
einer davon betroffenen Person verschaffen können, und solchen, bei welchen 
dies nicht der Fall ist, gilt zudem der Begriff der Unmittelbarkeit (siehe dazu 
N 40). In BGE 129 IV 95 hielt das Bundesgericht dazu fest: «Ob die gemäss 
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Art. 2 Abs. 1 OHG erforderliche Unmittelbarkeit der Beeinträchtigung gegeben 
ist, bestimmt sich nach dem zur Diskussion stehenden Straftatbestand.» Im beur-
teilten Fall ging es um den Vorwurf der Rassendiskriminierung gemäss Art. 261bis 
Abs. 4 StGB, bei welchem die Möglichkeit einer unmittelbaren Betroffenheit 
durch das Gericht verneint worden ist (siehe auch unten N 9). Es stellte zudem 
fest, dass in der Regel der Träger des durch die fragliche Strafbestimmung ge-
schützten Rechtsgutes (BGE 128 I 218) von einer darunter zu subsumierenden 
Straftat als unmittelbar betroffen zu gelten habe und damit zu deren Opfer werden 
könne. 

Im parlamentarischen Verfahren zum ersten Gesetz wurden noch verschiedene 
andere eingrenzende Umschreibungsmöglichkeiten für die Bestimmung der unter 
das Gesetz fallenden Tatbestände diskutiert. Schliesslich wurde jedoch die vom 
Bundesrat vorgeschlagene Fassung übernommen, mit der es der Gerichtspraxis 
überlassen bleibt «von Fall zu Fall zu prüfen», ob die Voraussetzungen der An-
wendung der Bestimmungen des OHG nach einer bestimmten Straftat gegeben 
sind. Das gilt auch nach der Totalrevision weiter (Botschaft Totalrevision OHG, 
7203). Listen von Straftatbeständen, die zur Anerkennung der Opfereigenschaft 
der davon betroffenen Geschädigten aufgestellt werden, was auch in der Doktrin 
geschehen ist (WEISHAUPT, OHG, 36 ff.), sind insofern als problematisch zu be-
zeichnen, als sie von einer Täteroptik, die in der Opferhilfe systemwidrig ist, 
ausgehen. Für nicht juristisch ausgebildete Praktiker (z.B. Polizeiorgane) ist es 
zwar hilfreich über solche Listen zu verfügen, um den Verpflichtungen, die ihnen 
gesetzlich auferlegt sind (Art. 8 OHG), nachkommen zu können. Straftatbestände, 
die in solchen Listen nicht verzeichnet sind, dürfen aber nicht automatisch als der 
Opferhilfe nicht zugänglich angesehen werden (Empfehlungen SVK-OHG 2010 
S.12 Ziff. 2.6). Es gilt vielmehr, in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die gesetzli-
chen Voraussetzungen erfüllt sind (ZEHNTNER, Straftaten, Rz. 18.11).  

Das Bundesgericht schliesst, wie oben bereits festgehalten, die Anwendbarkeit 
des Opferhilfegesetzes bei gewissen Tatbeständen ausdrücklich aus. So hat es 
auch in BGE 129 IV 197 erklärt, dass eine Privatperson durch einen tätlichen 
Angriff auf das schweizerische Hoheitszeichen (Art. 270 StGB) nicht zum Opfer 
im Sinne des Gesetzes werden könne, da das geschützte Rechtsgut dieser Be-
stimmung die Ehre und die Autorität des Staates sei. Eine Privatperson könne 
durch die Verletzung dieses Rechtsgutes nicht unmittelbar betroffen sein. Eine 
umfangreiche Kasuistik zu den anerkannten und den abgelehnten Tatbeständen 
findet sich bei MIZEL, Victime, 44 und 55 f. Auch wenn gewisse Autoren dies 
ablehnen (KUNZ/KELLER, Rechtsprechung OHG, 25), scheint das Kriterium des 
durch einen Tatbestand geschützten Rechtsgutes im Regelfall zur Abgrenzung 
zwischen Straftaten, welche Personen zu Opfern im Sinne des Gesetzes werden 
lassen, und solchen, die dies nicht bewirken können, tauglich zu sein (RINIKER, 
Opferrechte des Tatzeugen S. 110). Dies gilt oft auch für Gefährdungsdelikte, 
da es an der Unmittelbarkeit der Beeinträchtigung der (körperlichen) Integrität 
des Opfers fehlt. Dies ist allerdings dann möglich, wenn ein solcher Tatbestand 
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ebenfalls auf den Schutz der psychischen Integrität der einer solchen Gefährdung 
ausgesetzten Person abzielt oder diese durch die Tat darin in einer die Opferei-
genschaft begründenden Intensität betroffen ist (WEISHAUPT, OHG, 36; RINIKER, 
Opferrechte des Tatzeugen S.111). Das Bundesgericht hat diese Auffassung inso-
fern bestätigt, als es in BGE 129 IV 95 festhielt, dass beispielsweise Art. 261 
StGB (Störung der Glaubens- und Kultusfreiheit) nicht nur den öffentlichen Frie-
den als Rechtsgut schütze, sondern auch unter gewissen Umständen die religiöse 
Überzeugung einer von dieser Straftat betroffenen Person. Im Gegensatz dazu 
schütze Art. 261bis Abs. 4 zweiter Satzteil StGB (Leugnung von Völkermord oder 
anderer Verbrechen gegen die Menschlichkeit) kein individuelles Rechtsgut, 
weswegen die Begehung eines solchen Deliktes keine Opfer im Sinne des Geset-
zes schafft, da keine unmittelbare Betroffenheit möglich sei. Ebenfalls Opferei-
genschaft auslösen kann eine Gefährdung des Lebens (Art. 129 StGB), die oft mit 
einer Verletzung der psychischen Integrität einhergeht. 

Für die Entscheidung der Frage, ob die Opfereigenschaft vorliegt, ist bei jedem 
Tatbestand danach zu fragen, ob ein individuelles Rechtsgut durch die Strafnorm 
unmittelbar geschützt wird. Unwichtig ist dabei die Tatsache, ob im konkreten 
Fall zusätzlich ein durch diesen Tatbestand nicht geschütztes Rechtsgut ebenfalls 
betroffen wird, auch wenn erst diese Tatsache der davon betroffenen Person unter 
Umständen gewisse Ansprüche aus dem Gesetz verschafft (Empfehlungen SVK-
OHG 2010 S. 12 Ziff. 2.5). So spielt es entgegen der Meinung von KARL-
LUDWIG KUNZ und PHILIPPE KELLER (KUNZ/KELLER, Rechtsprechung OHG, 25) 
im Hinblick auf die Gewährung einer Genugtuung wegen der Verletzung der 
psychischen Integrität keine Rolle, dass Art. 123 StGB (Einfache Körperverlet-
zung) lediglich das Rechtsgut der körperlichen Integrität schützt und die psychi-
sche Integrität nicht von diesem Schutz erfasst wird. Von Bedeutung für die An-
erkennung der Opfereigenschaft ist lediglich die Tatsache, dass durch den 
realisierten Tatbestand ein individuelles Rechtsgut in unmittelbarer Weise ge-
schützt werden soll. Eine davon betroffene Person ist ein Opfer im Sinne dieses 
Gesetzes. Sobald die Opfereigenschaft gegeben ist, sind die Ansprüche des be-
troffenen Opfers unabhängig vom durch den Straftatbestand geschützten Rechts-
gut zu beurteilen. So wäre im angeführten Beispiel eine Genugtuung für die nicht 
heilende Verletzung der psychischen Integrität zu leisten, auch wenn der durch 
die Strafbestimmung allein geschützte Körper längst wieder zur vollen Integrität 
zurückgefunden haben sollte. Insbesondere Straftaten gegen Kinder (z.B. sexuel-
ler Natur) können langfristige Folgen haben, die auch nach Jahren wieder trauma-
tisierend wirken können, auch wenn die körperlichen Folgen längst verheilt sind 
(Empfehlungen SVK-OHG 2010 S. 11, Ziff. 2.4). 

Aus der Sicht des Opfers und des Gesetzes ist es, soweit dies nicht die Frage der 
Tatbestandsmässigkeit einer Straftat betrifft, nicht von Bedeutung, ob der Täter 
schuldhaft gehandelt hat. Das Problem des Opfers besteht vielmehr in der durch 
die Tat erfolgten Beeinträchtigung seiner Integrität. Die Schuld als täterbezoge-
nes Kriterium ist somit für die Bestimmung der Opferqualität nicht zu berück-
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sichtigen (Art. 1 Abs. 3 lit. b OHG; WINDLIN, Grundfragen, 145; BGE 122 II 
315; BGer 1C_326/2014, E. 2.2). Dies ist auch eine Konsequenz aus der Tatsa-
che, dass die Ermittlung des Täters nicht erforderlich ist (Art. 1 Abs. 3 lit. a 
OHG), so dass dessen Schuld gar nicht beurteilt werden kann. Denkbar ist zum 
Beispiel, dass er zurechnungsunfähig (BGer 1C_326/2014 E. 2.2), verstorben, 
flüchtig, strafunmündig oder aufgrund einer diplomatischen Immunität nicht 
strafbar ist (WEISHAUPT, OHG, 24). Die Opferrechte werden durch derartige, sich 
auf den Täter beziehende Kriterien grundsätzlich nicht berührt.  

Bleibt der Täter unbekannt oder wird er nicht zur Anzeige gebracht, entfällt weit-
gehend die Möglichkeit der Prüfung der Frage des Vorliegens der subjektiven 
Tatbestandsmerkmale (Vorsatz und Fahrlässigkeit), welche nach der modernen 
Strafrechtslehre nicht mehr zu den Schuldformen gehören, sondern unter die 
Rechtswidrigkeit subsumiert werden. In seinem Entscheid vom 30. November 
2007 (BGE 134 II 33) hat das Bundesgericht in Erwägung 5.4 dazu folgende 
Überlegung präsentiert: «Der Wortlaut von Art. 2 Abs. 1 OHG spricht daher 
dafür, auch den subjektiven Tatbestand einer Straftat zu verlangen, und nur vom 
Erfordernis der Schuld abzusehen. Für diese Auslegung spricht auch der Zusam-
menhang mit den Bestimmungen über die opferhilferechtliche Entschädigungs- 
und Genugtuungsleistung (Art. 11 ff. OHG). Liesse man auch in diesem Zusam-
menhang das Vorliegen des objektiven Tatbestands einer Straftat genügen, würde 
dies im Ergebnis die Einführung einer allgemeinen (nicht nur auf die Fälle der 
Zurechnungsunfähigkeit des Täters beschränkten) Kausalhaftung bedeuten.» Bei 
unbekannter Täterschaft kann dieser Auffassung allerdings nicht gefolgt werden, 
da dies nämlich dazu führen könnte, dass ein von einer solchen Tat betroffenes 
Opfer nicht in der Lage wäre, das Vorliegen der subjektiven Tatbestandsmerkma-
le nachzuweisen, so dass es auf die Ermittlung des Täters angewiesen wäre, was 
wiederum gestützt auf Abs. 3 lit a der Bestimmung nicht vorausgesetzt werden 
darf (BGE 140 II 7, 15 E. 3.12).  

Die Tatsache, dass der Täter nicht ermittelt zu sein braucht, bedeutet, dass dem 
Opfer keine Verpflichtung zur Einreichung einer Strafanzeige als Vorausset-
zung für seine Anerkennung als Opfer im Sinne des Gesetzes auferlegt werden 
darf (siehe dazu auch KUNZ/KELLER, Rechtsprechung OHG, 26; WINDLIN, 
Grundfragen, 135). Dieser Grundsatz ist für die Opferhilfe von grosser Bedeu-
tung, da eine sekundäre Viktimisierung des Opfers durch das gegen den Täter 
geführte Strafverfahren erfolgen könnte, was nicht Sinn und Zweck des Gesetzes 
sein kann. Auch kann ein Opfer aufgrund einer speziellen Beziehung zum Straftä-
ter (naher Angehöriger) ein Interesse daran haben, dass kein Strafverfahren gegen 
den Täter geführt wird (WEISHAUPT, OHG, 51). Für die Beanspruchung aus dem 
ersten und dem dritten Pfeiler des Gesetzes (Beratung sowie Entschädigung und 
Genugtuung) darf das Einreichen einer Strafanzeige somit nicht zur Bedingung 
gemacht werden (Empfehlungen SVK-OHG 2010, S. 15, Ziff. 2.8.1). 
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In gewissen Fällen führt die Erfüllung des objektiven Tatbestandes nicht zur 
Strafbarkeit der dafür verantwortlichen Personen, weil die Rechtswidrigkeit ihrer 
Handlung durch einen Rechtfertigungsgrund aufgehoben wird. Ein Verhalten, 
welches in aller Regel strafbar ist, kann unter bestimmten Umständen sozialadä-
quat erscheinen, was dazu führt, dass seine Strafbarkeit aufgehoben wird. Die Tat 
ist unter solchen Umständen nicht mehr als Straftat zu qualifizieren. Als Rechtfer-
tigungsgründe gelten mit gewissen Einschränkungen die Einwilligung des Ver-
letzten in die strafbare Handlung, der Notstand (Art. 17 StGB), die Notwehr 
(Art. 15 StGB) sowie die gesetzlich erlaubte Handlung (Art. 14 StGB). Auch aus 
völkerrechtlicher Sicht kann sich eine Rechtfertigung für ein Verhalten, welches 
unter normalen Bedingungen als Straftat gilt, ergeben. So ist das Töten und Ver-
letzen des Kriegsgegners nicht strafbar, solange die völkerrechtlichen Normen 
über die Kriegsführung eingehalten werden. Die Getöteten und Verletzten sind 
nicht als Opfer im Sinne des Opferhilfegesetzes zu betrachten. 

Die Rechtfertigung einer Tat unter Bezugnahme auf einen rechtfertigenden Not-
stand gemäss Art. 17 StGB dürfte relativ selten möglich sein, da die durch das 
Gesetz geschützte Integrität des Opfers als Rechtsgut einen hohen Rang unter den 
gesetzlich geschützten Rechtsgütern einnimmt. Lediglich die Rettung eines im 
Rang höheren Rechtsgutes kann die Verletzung eines fremden Rechtsgutes recht-
fertigen. Ein Notstand im Sinne einer Tatrechtfertigung wird nur unter diesen 
Umständen anerkannt. So könnte sich allenfalls rechtfertigen, zur Rettung des 
eigenen Lebens eine Beeinträchtigung der körperlichen Integrität einer unbeteilig-
ten Drittperson (Körperverletzung) hinzunehmen, falls keine andere Möglichkeit 
zur Erreichung dieses Zieles offensteht. An die Erfüllung dieses Rechtfertigungs-
grundes sind im Rahmen des Gesetzes hohe Anforderungen zu stellen, da das 
Opfer einer solchen «gerechtfertigten» Handlung genauso stark betroffen sein 
kann wie eine durch eine Straftat ohne Rechtfertigungsgrund verletzte Person. 
Unter bestimmten Umständen, z.B. bei einer erheblichen Betroffenheit des Op-
fers, müsste im Rahmen der Opferhilfe auf die Berufung auf diesen Rechtferti-
gungsgrund verzichtet werden, da aus der Sicht des Opfers eine unterschiedliche 
Behandlung im Vergleich zu einer Person, welche durch eine nicht durch einen 
Rechtfertigungsgrund entschuldbare Straftat verletzt worden ist, nicht eingesehen 
werden kann. Gleiches gilt auch im Haftpflichtrecht, wo unter gewissen Bedin-
gungen dem durch eine urteilsunfähige Person Geschädigten aus Billigkeitsüber-
legungen ein Schadenersatzanspruch zugestanden wird (Art. 54 Abs. 1 OR). 

Rechtfertigende Notwehr gemäss Art. 15 StGB kann nur dann vorliegen, wenn 
die sich zur Wehr setzende Person ihrerseits einen Angriff auf ihre körperliche 
Integrität durch das Notwehropfer erlitten hat. Dies muss im Rahmen der Opfer-
hilfe dazu führen, dass nur erhebliche Notwehrexzesse der geschädigten Person 
Opferqualität im Sinne des Gesetzes verleihen. Lediglich wenn die Notwehr das 
notwendige Mass zur Abwehr des Angriffes erheblich überschreitet, ist dies dem-
zufolge der Fall. Die Schutzwürdigkeit eines Opfers exzessiver Notwehr ist unter 
diesem Aspekt nur in ausserordentlichen Fällen gegeben.  
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Führt eine Handlung, die in Erfüllung einer gesetzlich gebotenen Amts- oder 
Berufspflicht vorgenommen wurde, zu einer unmittelbaren Beeinträchtigung der 
Integrität einer Person und sind sämtliche objektiven Elemente eines Straftatbe-
standes erfüllt, so kann die betroffene Person nicht als Opfer im Sinne des Geset-
zes Anerkennung finden, sofern diese Handlung im Rahmen der gesetzlichen 
Vorschriften und unter Einhaltung des Grundsatzes der Verhältnismässigkeit 
erfolgt. Einer solchen Handlung fehlt die Rechtswidrigkeit, da sie von Gesetzes 
wegen rechtmässig ist (Art. 14 StGB). Nach dem Grundsatz, wonach die Rechts-
ordnung nicht in sich widersprüchlich sein darf, kann in einem solchen Fall nicht 
von einer Straftat gesprochen werden (SEELMANN, BSK-StGB II, 323, Rz. 2 und 
331 Rz. 6). Die durch eine solche Handlung geschädigte Person ist kein Opfer im 
Sinne des Gesetzes. 

Als in der Praxis wichtigster Rechtfertigungsgrund ist die Einwilligung des Ver-
letzten in die tatbestandsmässige Rechtsgutverletzung zu nennen. Täglich werden 
eine grosse Anzahl Handlungen ausgeführt, welche als tatbestandsmässig anzuse-
hen sind und lediglich durch die Einwilligung der dadurch verletzten Person ihre 
Rechtswidrigkeit einbüssen. Dies ist insbesondere im Bereich der ärztlichen Tä-
tigkeit der Fall. Viele ärztliche Handlungen verlieren ihre Rechtswidrigkeit ledig-
lich durch die Einwilligung ihrer Patienten dazu. Oft erfüllt ein solcher Eingriff 
nämlich den Tatbestand einer Körperverletzung gemäss Art. 122/123 StGB und 
wird erst durch die aufgeklärte Einwilligung der Patientin oder des Patienten 
rechtmässig, was ihm die Qualität einer Straftat nimmt. 

Es gilt festzuhalten, dass nicht jede Einwilligung in die Verletzung eines Rechts-
gutes gültig ist, da einerseits Rechtsgüter bestehen, auf welche gegenüber einer 
Drittperson überhaupt nicht – das Leben –, oder nur unter erschwerten Umstän-
den – die körperliche Unversehrtheit – verzichtet werden kann (SCHWARZEN-
EGGER, BSK-I, 71 Rz. 11; BGE 117 Ib 197 f., 119 II 456 f.). Art. 114 StGB stellt 
die Tötung auf Verlangen, worunter auch die aktive Sterbehilfe subsumiert wird, 
unter Strafe. Hier ist die Einwilligung des Verletzten in die Straftat somit von 
Gesetzes wegen als Rechtfertigungsgrund ausgeschlossen. Die Hinterbliebenen 
einer auf diese Weise zu Tode gekommenen Person bleiben deshalb trotz der 
Einwilligung zur Tötung grundsätzlich Opfer im Sinne des Gesetzes. Davon zu 
unterscheiden sein dürfte die Sterbebegleitung, bei welcher es sich um eine 
Selbsttötung handelt, deren Begleitung nicht strafbar ist, so dass die Angehörigen 
des Verstorbenen nicht zu Opfern im Sinne des Gesetzes werden können.  

Schwieriger ist die Situation bei den Körperverletzungen, die von Ärzten aus 
kosmetischen oder therapeutischen Bedürfnissen heraus vorgenommen wer- 
den. Sowohl in der straf- als auch in der zivilrechtlichen Literatur wurde über 
dieses Thema schon viel geschrieben. Darauf ist grundsätzlich zu verweisen 
(FELLMANN, Arztrecht, 167 f.). Es ist hier lediglich zu vermerken, dass an die 
Einwilligung zu einem ärztlichen Eingriff insbesondere bei nicht absolut notwen-
digen Operationen hohe Anforderungen in Bezug auf die Aufklärung des Pati-
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enten über die damit verbundenen Risiken zu stellen sind. In einem Leitentscheid 
hat das Bundesgericht dazu Folgendes festgehalten: «Nach der Rechtsprechung 
des Bundesgerichts ist der Arzt verpflichtet, den Patienten über Art und Risiken 
der in Aussicht genommenen Behandlungsmethoden aufzuklären, es sei denn, es 
handle sich um alltägliche Massnahmen, die keine besondere Gefahr und keine 
endgültige oder länger dauernde Beeinträchtigung der körperlichen Integrität mit 
sich bringen. Der Patient soll über den Eingriff oder die Behandlung so weit un-
terrichtet sein, dass er seine Einwilligung in Kenntnis der Sachlage geben kann. 
Die Aufklärung darf jedoch keinen für seine Gesundheit schädlichen Angstzu-
stand hervorrufen (BGE 113 Ib 426, E. 6; BGer 4A_266/2011, E. 2.1.1). Mass-
stab des Ausmasses der Aufklärung sind auf der einen Seite die vom Arzt gestell-
te Diagnose und die nach den medizinischen Kenntnissen des damaligen 
Zeitpunktes mit dem Eingriff verbundenen Risiken (...). Andererseits kann der 
Arzt im allgemeinen davon ausgehen, dass er es mit einem verständigen Patienten 
zu tun hat, der im Rahmen seiner Lebenserfahrung um die allgemein bekannten 
Gefahren der in Frage stehenden Operation weiss. Nicht aufzuklären hat der Arzt 
deshalb über Komplikationen, die mit einem grösseren Eingriff regelmässig ver-
bunden sind oder ihm folgen können, z.B. Blutungen, Infektionen, Thrombosen 
oder Embolien. Zu berücksichtigen sind aber auch die konkreten Umstände. So 
braucht der Arzt einen Patienten oder dessen gesetzlichen Vertreter dann nicht in 
allen Einzelheiten über die Gefahren der geplanten Operation aufzuklären, wenn 
auf der Hand liegt, dass diesem aufgrund früherer ähnlicher oder gleicher Opera-
tionen die einschlägigen Risiken bereits bekannt sein müssen (vgl. BGE 115 Ib 
178). Allgemein gilt aber, dass der Arzt bei gewöhnlich mit grossen Risiken ver-
bundenen Operationen, die schwerwiegende Folgen haben können, den Patienten 
ausführlicher aufklären und informieren muss, als wenn es sich um einen im 
Allgemeinen unproblematischen Eingriff handelt» (BGE 117 Ib 203 f., E. 3 b). 
Hat der Arzt seine so geartete Aufklärungspflicht nicht korrekt erfüllt, wofür er 
beweispflichtig ist, ist die Einwilligung des Verletzten dazu nicht gültig, was die 
ärztliche Handlung zu einer Straftat werden lässt und die Haftpflicht des Arztes 
begründet. Die verletzte Person gilt als Opfer im Sinne des Gesetzes, da kein 
Rechtfertigungsgrund vorliegt. 

Auch wenn ein Sachverhaltsirrtum im Sinne von Art. 13 StGB vorliegt, verliert 
eine grundsätzlich als pönale Handlung zu qualifizierende Tat ihren Charakter als 
Straftat, da der subjektive Tatbestand als nicht erfüllt zu gelten hat. Dies hat das 
Bundesgericht in einem Urteil vom 30. November 2007 unter Einbezug des be-
reits bekannten Textes des totalrevidierten Gesetzes entschieden (BGE 134 II 33, 
38). Verletzt ein Polizist, der eine Person trotz Einhaltung pflichtgemässer Sorg-
falt (Art. 13 Abs. 2 StGB, STRATENWERTH/WOHLERS, Handkommentar Straf-
gesetzbuch, Art. 13 StGB Rz. 4) zu Unrecht für einen Straftäter gehalten hat, bei 
dessen Festnahme, gilt diese Handlung wegen des Irrtums über den Sachverhalt 
nicht als  Straftat, womit der Verletzte auch nicht Opfer im Sinne des Gesetzes 
sein kann. 
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Sowohl vorsätzlich als auch fahrlässig begangene Delikte sind, sofern sie im 
Sinne des StGB tatbestandsmässig sind, vom Gesetz erfasst. Im revidierten Ge-
setz ist dies ausdrücklich festgehalten worden, obwohl diese Tatsache bereits 
unter dem alten Gesetz Gültigkeit hatte (WEISHAUPT, OHG, 26; WINDLIN, Grund-
fragen, 146). Sie wirkt sich vor allem im Bereich des Strassenverkehrs aus, wo 
die meisten Straftaten fahrlässig begangen werden. Auf Wunsch verschiedener 
Kantone prüfte deshalb die Expertenkommission im Rahmen der Totalrevision 
des Gesetzes, ob die im Strassenverkehr begangenen Delikte von der Geltung des 
Gesetzes ausgenommen werden müssten (Erläuternder Bericht der Experten-
kommission vom 25. Juni 2002 S. 18; Botschaft Totalrevision OHG, 7184 und 
7204). Dies wurde abgelehnt. Aufgrund des sehr hoch entwickelten Schutzes der 
Geschädigten im Strassenverkehr hat das Opferhilfegesetz in diesem Bereich 
jedoch fast ausschliesslich im Rahmen der beiden ersten Pfeiler (Beratung, 
Schutz und Rechte im Strafverfahren gegen den Täter) praktische Bedeutung. 
Dort ist sie allerdings recht hoch, da es keine vergleichbaren Beratungsstellen 
(Art. 3 OHG) gibt, an welche solche Opfer von Amtes wegen (Polizei) zu verwei-
sen sind (Art. 8 Abs. 2 OHG). Die durch das Gesetz garantierte Teilnahme am 
Strafverfahren gegen den Täter kann auch in Fällen des Strassenverkehrs nützlich 
sein, findet jedoch nur in schweren Fällen effektiv statt, da die Strafkompetenz 
der Staatsanwaltschaft im Strafbefehlsverfahren verhältnismässig hoch ist, was 
die Durchführung eines gerichtlichen Verfahrens in der Praxis eher selten werden 
lässt.  

Die gesetzlichen Vorkehrungen im Bereich des Haftpflichtrechts garantieren dem 
Strassenverkehrsopfer eine angemessene Entschädigung (direktes Forderungs-
recht gegen den Haftpflichtversicherer des Fahrzeughalters, Anspruch gegenüber 
dem nationalen Garantiefonds bei unbekanntem Schädiger), so dass ein Rückgriff 
auf das Opferhilfegesetz in aller Regel nicht nötig ist (DÄHLER, Opferhilfe, 97).  

Auch der Versuch einer Straftat kann für die Anwendbarkeit des Gesetzes genü-
gen, wenn die Integrität des Opfers dadurch in massgeblichem Sinne beeinträch-
tigt worden ist. So kann zum Beispiel durch einen missglückten Raubversuch, bei 
welchem der angestrebte Erfolg wegen des Eingriffs der Polizei nicht erzielt 
wurde, die körperliche oder psychische Integrität des Opfers genauso verletzt 
werden wie durch eine vollendete Tat. Die davon betroffene Person ist allenfalls 
einem zumindest ähnlichen Stress durch die entstandene Bedrohung ausgesetzt, 
wie dies bei einer vollendeten Tat der Fall gewesen wäre. Die Auswirkung auf 
das Opfer und dessen Beeinträchtigung können im einem mit der Vollendung der 
Tat vergleichbaren Ausmass vorhanden sein. 

Schwierigkeiten können in der Praxis entstehen, wenn eine Mehrheit von Taten, 
von denen das Opfer betroffen wurde, zur Diskussion steht, oder wenn die Quali-
fikation der Tat unklar ist. Bei Tatmehrheit scheint klar zu sein, dass ein unter 
das Gesetz zu subsumierender Tatbestand vorliegen muss, welcher eine Integri-
tätsbeeinträchtigung beim Opfer bewirkt hat. Es kann nicht zusätzlich verlangt 
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werden, dass diesem Tatbestand eine gewisse zentrale Bedeutung im gesamten 
Sachverhalt zukommen muss, wie dies vom Bundesgericht in BGE 120 Ia 157 ff. 
ausgeführt worden ist. Dort wurde der Geschädigten unter anderem deswegen die 
Legitimation zur staatsrechtlichen Beschwerde abgesprochen, da «der zentrale 
Vorwurf und der Schwerpunkt der Ermittlungen deutlich beim angezeigten Be-
trug» und nicht bei den mit zur Anzeige gebrachten Tatbeständen der Nötigung 
oder gar Erpressung lagen. Ist hingegen die Qualifikation der Tat unklar, so muss 
der bundesgerichtlichen Auffassung, wie sie im gleichen Entscheid zum Aus-
druck kommt, zugestimmt werden. Danach kann es dafür nicht auf die subjektive 
Betrachtungsweise der geschädigten Person respektive auf deren persönliche 
Empfindlichkeiten ankommen, um deren Opfereigenschaft zu bestimmen. Es ist 
dazu vielmehr von objektiven Kriterien auszugehen. 

C. Opfer 

Als Opfer ist zunächst eine natürliche Person im zivilrechtlichen Sinn 
zu verstehen (GORAN MAZZUCCHELLI/MARIO POSTIZZI, KBS StPO, 2. Auflage, 
Art. 116 Rz. 4). Tiere sind demnach als Opfer ausgeschlossen, was selbstver-
ständlich auch für Eigentümer, deren Tier von einer Straftat betroffen ist, gelten 
muss. Auch juristische Personen werden vom Opferhilfegesetz nicht erfasst, da 
sie nicht über eine körperliche, geistige oder sexuelle Integrität verfügen (KUNZ/ 
KELLER, Rechtsprechung OHG, 17). Es handelt sich um eine im zivilrechtlichen 
und strafprozessualen Sinn geschädigte Person (WEISHAUPT, OHG, 21; ZEHNT-
NER/HOFER, Vertretung, 132 f.). 

D. Integrität 

Der Begriff der Integrität ist bereits aus der sozialen Unfallversiche-
rung (UVG) bekannt. Dort allerdings ist lediglich die körperliche und die psychi-
sche Integrität der versicherten Person und nicht deren sexuelle Integrität ge-
schützt, respektive das Risiko von deren Schädigung durch einen Unfall oder eine 
Berufskrankheit versichert (Art. 24 UVG; MURER/STAUFFER/RUMO-JUNGO, 
Rechtsprechung , S. 159; MAURER, Bundessozialversicherungsrecht, S. 380). 

Die Integrität wird als Begriff in der juristischen Literatur offensichtlich als klar 
vorausgesetzt. Jedenfalls werden jeweils lediglich Fragen der Schädigung eben 
dieser Integrität und die damit im Zusammenhang stehenden rechtlichen Folgen 
diskutiert. Die in den einschlägigen Wörterbüchern angebotene Deutung des 
Begriffs führt zu jenen der Unversehrtheit oder Makellosigkeit, wobei Ersterem 
klar der Vorzug zu geben ist, da kein Mensch ohne Makel sein kann.  Auch wur-
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